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Der Senat von Berlin 
SenInnSport - ZS C 1  
9(0)27-2662 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
V o r b l a t t   
Vorlage - zur Beschlussfassung – 
 
 
über Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über 
          die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der   
          Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag  
          zur Ausführung von Artikel 91c GG 
 
 
 
A. Problem 
 
Der Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von 
Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG - (IT-Staatsvertrag) 
ist am 30. Oktober vom Reg. Bürgermeister anlässlich der Jahreskonferenz der Mi-
nisterpräsidenten in Mainz für Berlin unterzeichnet worden. Diese Angelegenheit war 
bereits Gegenstand der Vorlage des Senats zur Kenntnisnahme an das Abgeordne-
tenhaus "über den Entwurf eines Bund-Länder Staatsvertrags über die Errichtung 
des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur 
Ausführung von Art. 91c GG"  an das Abgeordnetenhaus,  Drs.16/ 2669. 
 
Bevor der IT-Staatsvertrag zum 1. April 2010 in Kraft treten kann, muss er von allen 
Vertragsparteien, d.h. dem Bund und den Ländern, nach der Unterzeichnung ratifi-
ziert worden sein. 
 
Der IT-Staatsvertrag dient der Ausführung von Art. 91c GG. Über diesen neuen, von 
der Föderalismuskommission II vorgeschlagenen Artikel 91c GG wurde die 
Informationstechnik als eine der bedeutsamsten Infrastrukturen des 21. 
Jahrhunderts in der deutschen Verfassung verankert und die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in diesem zukunftsweisenden Themenfeld auf eine neue 
Grundlage gestellt. 
 
Zur  inhaltlichen Umsetzung und Ausgestaltung der neuen Kooperationsmög-
lichkeiten gemäß Art. 91c GG hatten sich Bund und Länder im Rahmen der Fö-
deralismuskommission II auch bereits über den Entwurf des vorliegenden  IT-Staats-
vertrags verständigt. 
 
Kernpunkt des IT-Staatsvertrags ist die Einrichtung eines Planungsrats für die IT-
Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (IT-
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Planungsrat) sowie die Festlegung seiner Aufgaben und der Voraussetzungen für 
die Beschlussfassung. 
 
Aufgaben des IT-Planungsrats sind gemäß § 1 Abs. 1 des IT-Staatsvertrags: 
 
1. Koordinierung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der In- 
      formationstechnik; 
2. Beschlüsse über fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts-  
      und IT-Sicherheitsstandards; 
3. Steuerung der dem IT-Planungsrat zugewiesenen Projekte zu Fragen des  
      informations- und kommunikationstechnisch unterstützten Regierens und  
      Verwaltens (E-Government-Projekte); 
4. Übernahme der Aufgaben des Koordinierungsgremiums für das gemeinsame 
      Verbindungsnetz gemäß § 4 IT-NetzG. 
 
Über die Regelungen des IT-Staatsvertrags sollen die Voraussetzungen für ein völlig 
neues System der Bund-Länder-IT-Koordinierung und -Kooperation geschaffen 
werden, das auf einem zuvor formulierten „Gemeinsamen Grundverständnis der 
technischen und organisatorischen Ausgestaltung der Bund/Länder-Zusammenarbeit 
bei dem Verbindungsnetz und der IT-Steuerung“ beruht (Anhang zum IT-
Staatsvertrag). Vorgesehen ist, Beschlüsse des IT-Planungsrats mit einer Mehrheit 
von elf Ländern, welche mindestens zwei Drittel der Finanzierungsanteile nach dem 
Königsteiner Schlüssel repräsentieren, zu fassen. Beschlüsse über Interoperabilitäts- 
und Sicherheitsstandards sollen  dabei Bindungswirkung entfalten und vom Bund 
und den Ländern innerhalb jeweils vom IT-Planungsrat festzusetzender Fristen in 
ihren jeweiligen Verwaltungsräumen umgesetzt werden.  
  
Der IT-Planungsrat ersetzt die bisherigen Gremien 
 
• „Arbeitskreis der Staatssekretäre für E-Government in Bund und Ländern“ (StS- 
       Runde Deutschland-Online) und 
• „Kooperationsausschuss von Bund und Ländern für automatisierte  
       Datenverarbeitung“ (KoopA ADV) 
 
sowie deren Untergremien und tritt in deren Rechtsnachfolge ein. 
 
Der IT-Planungsrat soll mit Vertretern des Bundes und der Länder besetzt werden.  
U.a. sollen auch drei Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände beratend an 
den Sitzungen teilnehmen können. 
 
Die im Vorfeld bzw. in der Umsetzung künftiger Entscheidungen des IT-Planungsrats 
notwendigen verwaltungsinternen Abstimmungen und Entscheidungen in der Berli-
ner Verwaltung werden im Rahmen der vorhandenen Organisations- und Gremien-
strukturen vorgenommen. Nach Beginn der Arbeiten im IT-Planungsrat wird auf der 
Basis von Erfahrungswerten ggf. über eine Neuausrichtung zu befinden sein.  
 
Dieses Vorgehen entspricht dem Verfahren auf der Bundesebene. Nach Aussagen 
des BMI soll über zusätzliche Gremien, Arbeitsgruppen o.a. des IT-Planungsrats erst 
nach mehreren Sitzungen und entsprechenden ersten Erfahrungen befunden wer-
den. 
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B. Lösung 
 
Auf Grundlage des IT-Staatsvertrags kann der IT-Planungsrat etabliert und die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den jeweiligen Verwaltungen auf eine neue und breite 
rechtliche Basis gestellt werden.  
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 
Zur Ratifikation des IT-Staatsvertrags durch ein förmliches Gesetz gibt es keine 
Alternative. 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
 
keine 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Kosten für Privathaushalte und/oder Wirtschaftunternehmen werden durch die 
Umsetzung der Inhalte des IT-Staatsvertrags nicht erwartet. 
 
F. Gesamtkosten 
 
Die im IT-Staatsvertrag geregelte Geschäftsstelle des IT-Planungsrats soll beim 
Bundesministerium des Innern eingerichtet und je zur Hälfte von Bund und Ländern 
(nach dem Königsteiner Schlüssel)  finanziert werden.  Die derzeit bereits vom Bund 
und  Ländern finanzierte Deutschland Online Geschäftsstelle wird aufgelöst, so dass  
in diesem Zusammenhang keine zusätzlichen Kosten zu erwarten sind. 
 
G. Flächenmäßige Auswirkungen   
 
keine 
 
H. Auswirkungen auf die Umwelt  
 
keine 
 
I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  
 
Das Land Brandenburg ist ebenfalls Vertragspartner. Die gemeinsame Arbeit im IT-
Planungsrat  wird so auch zu einer Intensivierung und Verbesserung der Ko-
operation dieser beiden Länder im Bereich der Informationstechnologie der öf-
fentlichen Verwaltung führen. 
 
J. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
Der Senat von Berlin 
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SenInnSport ZS C 1 
9(0)27-2662 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 
 
 
über Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über 
          die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der   
          Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag  
          zur Ausführung von Artikel 91c GG 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:  
 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG  
 
 
§ 1 
 
(1) Dem "Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c 
GG"  zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Württemberg,  
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien 
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat 
Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem 
Freistaat Thüringen wird zugestimmt. 
 
(2)   Der Vertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffentlicht. 
 
 
§ 2 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
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(2)   Der Tag, an dem die Vorschriften des Vertrags nach seinem § 7 Absatz 1 in 
Kraft treten, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu geben. Für 
den Fall, dass der Vertrag nach seinem § 7 Absatz 1 Satz 2 gegenstandslos wird 
oder nach seinem § 7 Absatz 2 außer Kraft tritt, ist dies ebenfalls im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu geben. 
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A. Begründung: 
 

a) Allgemeines 
 
Der Vertrag dient der  Ausführung des Art. 91c GG. Er bildet die rechtliche Grund-
lage für die Einrichtung eines, sich aus Vertretern des Bundes und der Länder zu-
sammensetzenden IT-Planungsrats und die Zusammenarbeit beim Einsatz der In-
formationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern. 
 
Er bedarf der Zustimmung durch den Berliner Landesgesetzgeber, um Teil des 
Berliner Landesrechts zu werden (§ 1). In den übrigen Ländern und im Bund wird 
entsprechend verfahren. 
 
Zum Inhalt des Vertrags wird auf dessen Begründung verwiesen, die wie der 
Staatsvertrag selbst in der Anlage zu dieser Vorlage wiedergegeben ist. 
 
b) Einzelbegründung 
 
Zu § 1 
 
Der Vertrag bedarf nach Art. 50 Absatz 1 Satz 4 der Verfassung von Berlin der 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Er wird als Anlage zum Zu-
stimmungsgesetz bekannt gegeben. 
 
Zu § 2 
 
Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Art. 60 Absatz 3 
der Verfassung von Berlin. 
 
Der Vertrag soll am 01. April 2010 in Kraft treten. Voraussetzung ist, dass bis zum 
31. März 2010 mindestens 13 Ratifikationsurkunden bei dem der Ministerpräsi-
dentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt worden sind.  
 
Nach Absatz 2 Satz 1 ist der Zeitpunkt, in dem der Vertrag nach seinem § 7 Ab-
satz 1 in Kraft tritt, im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu geben.  
 
Ebenso ist nach § 2 Absatz 2 Satz 2 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt zu geben, falls der Vertrag gegenstandslos wird oder außer Kraft tritt. 
Gegenstandslos wird der Vertrag nach seinem § 7 Absatz 1 Satz 2, wenn bis zum 
31. März 2010 nicht mindestens dreizehn Ratifikationsurkunden bei dem der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt sind. Nach seinem § 7  
Absatz 2 Satz 1 tritt der Vertrag außer Kraft, wenn die Zahl der Vertragspartner 
zehn unterschreitet. Für diesen Fall enden die Vertragswirkungen gemäß § 7 Ab-
satz 2 Satz 2 des Vertrags mit dem Ablauf der Kündigungsfrist des zuletzt kündi-
genden Vertragspartners; die Bekanntgabe im Gesetz- und Verordnungsblatt Ber-
lin hat spätestens zu diesem Zeitpunkt zu erfolgen. 
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B. Rechtsgrundlage:   
 

Artikel 59 Abs. 2 der Verfassung von Berlin. 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 

Kosten für Privathaushalte und/oder Wirtschaftunternehmen werden durch die 
Umsetzung der Inhalte des Vertrags nicht erwartet. 

 
D. Gesamtkosten: 
 

Die im Vertrag geregelte Geschäftsstelle des IT-Planungsrates soll beim Bundes-
ministerium des Innern eingerichtet und je zur Hälfte von Bund und Ländern (nach 
dem Königsteiner Schlüssel)  finanziert werden.  Die derzeit bereits vom Bund und  
Ländern finanzierte Deutschland Online Geschäftsstelle wird aufgelöst, so dass  in 
diesem Zusammenhang keine zusätzlichen Kosten zu erwarten sind. 

 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
 

Das Land Brandenburg ist ebenfalls Vertragspartner. Die gemeinsame Arbeit im 
IT-Planungsrat  wird so auch zu einer Intensivierung und Verbesserung der Ko-
operation dieser beiden Länder im Bereich der Informationstechnologie der öf-
fentlichen Verwaltung führen. 

 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
 
Einnahmen: keine Auswirkungen 
 
Ausgaben: Im Haushaltsplanentwurf 2010/11 sind im Kapitel 05 00 Titel 540 60 
für verschiedene Funktionen und Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt ca. 
218.000 € veranschlagt, die zur Zahlung an den bisherigen Funktionsträger 
"Deutschland Online (DOL)" bzw. "Deutschland-Online Infrastruktur (DOI-Netz 
e.V.)" sowie Aufgaben und Projekte im Rahmen des KoopA ADV vorgesehen 
sind. Diese Funktionen und Aufgaben  gehen nach seiner Gründung im 
Wesentlichen auf den IT-Planungsrat über, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand insoweit im Ergebnis hinsichtlich der  Auswirkungen 
Kostenneutralität erwartet werden kann. Die genannten Ausgaben sind in der 
Finanzplanung für die Jahre 2012 und 2013 fortgeschrieben. 
 
Nicht auszuschließen sind möglicherweise zunächst erforderliche Mehrausgaben, 
die nach Aufnahme der Arbeit des IT-Planungsrats  im Zuge der angestrebten 
bundesweiten Standardisierungsmaßnahmen entstehen könnten, allerdings 
gegenwärtig nicht quantifizierbar sind. Diese möglichen Mehrausgaben sind im 
Rahmen der Haushaltswirtschaft bzw. der nächsten Haushaltsplanaufstellung zu 
bewerten. Von der durch die Arbeit des IT-Planungsrates zu erwartenden 
effektiveren Kooperation von Bund und Ländern, weiteren Standardisierungen 
und  verbesserten Netzverbindungen können allerdings als mittel- bis langfristiges  
Gesamtergebnis Minderausgaben - in derzeit jedoch auch noch nicht 
bestimmbarer Höhe - erwartet werden. 
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b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 

keine 
 

G. Flächenmäßige Auswirkungen:  
 

keine 
 
H. Auswirkungen auf die Umwelt:  
 

Keine 
 
 

 
 
Berlin, den 12.01.2010 
 
 
Der Senat von Berlin 
 
 
 
Klaus Wowereit Dr. Ehrhart Körting 
Regierender Bürgermeister Senator für Inneres und Sport 
 
 

Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 



V e r t r a g

über�die�Errichtung�des�IT-Planungsrats�und

über�die�Grundlagen�der�Zusammenarbeit�beim�Einsatz�der�Informationstechnologie

in�den�Verwaltungen�von�Bund�und�Ländern

–�Vertrag�zur�Ausführung�von�Artikel�91c�GG

1 Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus



Präambel

Das�Land�Baden-Württemberg,
der�Freistaat�Bayern,
das�Land�Berlin,
das�Land�Brandenburg,
die�Freie�Hansestadt�Bremen,
die�Freie�und�Hansestadt�Hamburg,
das�Land�Hessen,
das�Land�Mecklenburg-Vorpommern,
das�Land�Niedersachsen,
das�Land�Nordrhein-Westfalen,
das�Land�Rheinland-Pfalz,
das�Saarland,
der�Freistaat�Sachsen,
das�Land�Sachsen-Anhalt,
das�Land�Schleswig-Holstein
und�der�Freistaat�Thüringen

sowie�die
Bundesrepublik� Deutschland� (im�Weiteren� „der� Bund“� ge�-
nannt)
(im�Folgenden�„Vertragspartner“)

sehen�übereinstimmend�die�wachsenden�Herausforderungen
als�Folge�der�Entwicklungen�in�der�Informationstechnik.�Der
reibungslose� und� sichere� Betrieb� informationstechnischer
Systeme� stellt� eine� wesentliche� Anforderung� an� die� Auf�-
rechterhaltung�geordneter�Abläufe�in�den�Verwaltungen�der
Vertragspartner�dar.

Der�Bund�und�die�Länder�haben�mit�der�Erarbeitung�des�im
Anhang�zu�diesem�Vertrag�wiedergegebenen�„Gemeinsamen
Grundverständnis� der� technischen� und� organisatorischen
Aus�gestaltung� der� Bund-Länder-Zusammenarbeit� bei� dem
Verbindungsnetz� und� der� IT-Steuerung“� die�Grundlage� für
ein�neues�System�der�Bund-Länder-IT-Koordinierung�erarbei-
tet�und� in�die�Beratungen�der�Kommission�zur�Moder�nisie�-
rung� der� Bund-Länder-Finanzbeziehungen� (Föderalismus�-
kom�mis�sion� II)� eingebracht� (Arbeitsunterlage� AG� 3� –� 08).
Hieraus�hat�die�Föderalismuskommission�II�mit�Artikel�91c
des�Grundgesetzes�eine�Grundlage�für�die�IT-Koordinierung
von�Bund�und�Ländern�entwickelt�und�beschlossen.

Die� Vertragspartner� treffen� daher� auf� der� Grundlage� des
Artikel�91c�des�Grundgesetzes
– zur� Einrichtung� und� Regelung� der� Arbeitsweise� eines
IT-Planungsrats� als� Steuerungsgremium� der� allgemeinen
IT-Kooperation�nach�Artikel�91c�Absatz�1�und�Absatz�2
des�Grundgesetzes,

– zu�Planung,�Errichtung,�Betrieb�und�Weiterentwicklung
von� informationstechnischen� Infrastrukturen,� insbeson�-
dere� auch�zur�Verbindung�der� informationstechnischen
Netze�von�Bund�und�Ländern�nach�Maßgabe�des�gemäß
Artikel�91c�des�Grundgesetzes�erlassenen�Bundesgesetzes,
sowie

– zum� Verfahren� nach� Artikel� 91c� Absatz� 2� des� Grund�-
gesetzes� zur� Festlegung� von� IT-Standards� und� IT-Sicher�-
heitsanforderungen,� soweit� dies� der� zur� Erfüllung� ihrer
Aufgaben�notwendige�Datenaustausch�erfordert,

folgende�Vereinbarung:

Abschnitt�I
Der�IT-Planungsrat

§�1
Einrichtung,�Aufgaben,�Beschlussfassung

(1) 1Der�Planungsrat�für�die�IT-Zusammenarbeit�der�öffent�li�-
chen�Verwaltung�zwischen�Bund�und�Ländern�(IT-Planungs�-
rat):
1. koordiniert�die�Zusammenarbeit�von�Bund�und�Ländern
in�Fragen�der�Informationstechnik;

2. beschließt� fachunabhängige� und� fachübergreifende� IT-
Interoperabilitäts-�und�IT-Sicherheitsstandards;

3. steuert�die�Projekte�zu�Fragen�des�informations-�und�kom-
munikationstechnisch� unterstützten� Regierens� und� Ver�-
waltens�(E-Government-Projekte),�die�dem�IT-Planungsrat
zugewiesen�werden;

4. übernimmt� die� in� §� 4� dieses� Vertrages� genannten�Auf�-
gaben� für� das� Verbindungsnetz� nach� Maßgabe� des� dort
angeführten�Gesetzes.

2Der�IT-Planungsrat�berichtet�grundsätzlich�an�die�Konferenz
des�Chefs�des�Bundeskanzleramtes�mit�den�Chefs�der�Staats-
und�Senatskanzleien.�3Er�vereint�die�bisherigen�Gremien�und
Untergremien�der�gemeinsamen�IT-Steuerung.

(2) 1Dem�IT-Planungsrat�gehören�als�Mitglieder�an:
1. der� Beauftragte� der� Bundesregierung� für� Informations�-
technik,

2. jeweils�ein�für�Informationstechnik�zuständiger�Vertreter
jedes�Landes.

2Der�Bund�und�die�Länder�stellen�sicher,�dass�ihre�Vertreter
über� die� erforderliche� Entscheidungskompetenz� verfügen.
3Drei�Vertreter�der�Gemeinden�und�Gemeindeverbände,�die
von� den� kommunalen� Spitzenverbänden� auf� Bundesebene
entsandt�werden,�sowie�der�Bundesbeauftragte�für�den�Daten�-
schutz�und�die�Informationsfreiheit�können�an�den�Sitzungen
des�IT-Planungsrats�beratend�teilnehmen.

(3) 1Den� Vorsitz� im� IT-Planungsrat� übernehmen� im� jähr�-
lichen�Wechsel�der�Bund�und�die�Länder.�2Die�Länder�regeln
die�Reihenfolge�ihres�Vorsitzes�untereinander.

(4) Der�IT-Planungsrat�tagt�mindestens�zweimal�im�Jahr�oder
auf�Antrag�des�Bundes�oder�dreier�Länder.

(5) 1Der� IT-Planungsrat� entscheidet� durch� Beschluss� oder
Empfehlung.�2Er�entscheidet�auf�Antrag�des�Bundes�oder�drei-
er� Länder.� 3Entscheidungen� des� IT-Planungsrats�werden� im
elektronischen�Bundesanzeiger�veröffentlicht.

(6) Der� IT-Planungsrat� beteiligt� die� jeweilige� Fachminister�-
konferenz,�soweit�deren�Fachplanungen�von�seinen�Ent�schei�-
dungen�betroffen�werden.�

(7) 1Beschlüsse� des� IT-Planungsrats� bedürfen,� soweit� in� die-
sem�Vertrag�oder�durch�Gesetz�nicht�etwas�anderes�bestimmt
ist,�der�Zustimmung�des�Bundes�und�einer�Mehrheit�von�11
Län�dern,�welche�mindestens�zwei�Drittel�ihrer�Finanzie�rungs�-
anteile�nach�dem�Königsteiner�Schlüssel�abbildet.�2Empfeh�lun�-
gen�für�die�öffentliche�Verwaltung�kann�der�IT-Planungs�rat�mit
einfacher�Mehrheit�der�anwesenden�Mitglieder�aussprechen.

V e r t r a g
über�die�Errichtung�des�IT-Planungsrats�und

über�die�Grundlagen�der�Zusammenarbeit�beim�Einsatz�der�Informationstechnologie
in�den�Verwaltungen�von�Bund�und�Ländern
–�Vertrag�zur�Ausführung�von�Artikel�91c�GG

2 Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus



(8) 1Der� IT-Planungsrat� gibt� sich� eine� Geschäftsordnung.
2Darin�sind�insbesondere�Regelungen�vorzusehen,�die�sicher-
stellen,� dass,� sofern� erforderlich,� eine� Kabinettsbehandlung
oder� andere� notwendige�Abstimmungen� über� einen� im� IT-
Planungsrat�vorgesehenen�Beschluss�rechtzeitig�durchgeführt
werden�können.

§�2
Geschäftsstelle

(1) 1Zur� organisatorischen� Unterstützung� des� IT-Planungs�-
rats� sowie� etwaiger�Arbeitsgruppen� und� Beiräte�wird� beim
Bundesministerium�des�Innern�eine�Geschäftsstelle�eingerich-
tet.�2Die�Finanzierung�der�Geschäftsstelle�tragen�zur�Hälfte�der
Bund,�zur�Hälfte�die�Länder�nach�dem�Königsteiner�Schlüssel.

(2) Die�Geschäftsstelle�koordiniert�die�Veröffentlichung�von
Entscheidungen�des�IT-Planungsrats�und�deren�Verbreitung.

(3) Die�Geschäftsstelle� betreibt� ein� elektronisches� Informa�-
tions�system�für�die�Aufgaben�aus�diesem�Vertrag�und�der�auf
seiner�Grundlage�getroffenen�Vereinbarungen�sowie�zur�Ent�-
gegennahme�und�Weiterleitung�von�Informationen�nach�§�5
des�Vertrages�an�die�Vertragspartner.

(4) Der�Geschäftsstelle�können�weitere�Aufgaben�durch�Be�-
schluss�des�IT-Planungsrats�übertragen�werden.

Abschnitt�II
Gemeinsame�Standards�und�Sicherheitsanforderungen,

Informationsaustausch

§�3
Festlegung�von�IT-Interoperabilitäts-

und�IT-Sicherheitsstandards

(1) 1Für� den� im�Rahmen� ihrer�Aufgabenerfüllung� notwen�-
digen� Austausch� von� Daten� zwischen� dem� Bund� und� den
Ländern�sollen�gemeinsame�Standards�für�die�auszutauschen-
den�Datenobjekte,�Datenformate�und�Standards� für�Verfah�-
ren,� die� zur�Datenübertragung� erforderlich� sind,� sowie� IT-
Sicher�heitsstandards�festgelegt�werden.�2Hierbei�ist�vorrangig
auf�bestehende�Marktstandards�abzustellen.

(2) 1Beschlüsse�über�Standards�im�Sinne�des�Absatz�1�werden
vom� IT-Planungsrat� mit� der� Zustimmung� des� Bundes� und
einer� Mehrheit� von� elf� Ländern,� welche� mindestens� zwei
Drittel� ihrer� Finanzierungsanteile� nach� dem� Königsteiner
Schlüssel�abbildet,�gefasst,�soweit�dies�zum�bund-länderüber-
greifenden�Datenaustausch�oder� zur�Vereinheitlichung� des
Daten�austauschs� der� öffentlichen�Verwaltung�mit�Bürgern
und�Wirtschaft� notwendig� ist.� 2Diese� Beschlüsse� entfalten
Bin�dungs�wirkung�und�werden�vom�Bund�und�den�Ländern
innerhalb�jeweils�vom�IT-Planungsrat�festzusetzender�Fristen
in�ihren�jeweiligen�Verwaltungsräumen�umgesetzt.

(3) 1Vor�einer�Beschlussfassung�über�verbindliche�Standards
im� Sinne� des� Absatz� 1� wird� auf� Antrag� des� Bundes� oder
dreier� Länder� grundsätzlich� der� Bedarf� für� einen� solchen
Beschluss�sowie�die�IT-fachliche�Qualität�und�Widerspruchs�-
freiheit� des� vorgesehenen� Standards� durch� eine� vom� IT-
Planungsrat� bestimmte,� unabhängige� Einrichtung� geprüft.
2Die�Einrichtung�kann�in�ihre�Prüfung�weitere�Personen�oder
Einrichtungen,� insbesondere� Fachleute� aus� Wirtschaft� und
Wissenschaft,� einbeziehen.� 3Der� IT-Planungsrat� entscheidet
unter�Einbeziehung�der�Ergebnisse�der�Prüfung;�er�ist�dabei
nicht�an�die�Ergebnisse�der�Prüfung�gebunden.

§�4
Aufgaben�im�Bereich�Verbindungsnetz

Der�IT-Planungsrat�nimmt�die�Aufgaben�des�Koordinierungs�-
gremiums�nach�Maßgabe�des�aufgrund�von�Artikel�91c�Ab�-
satz�4�Grundgesetz�ergangenen�Bundesgesetzes�wahr.

§�5
Informationsaustausch

Der�Bund�und�die�Länder� informieren� sich�möglichst� früh�-
zeitig�über�beabsichtigte�Vorhaben�zur�Einrichtung�und�Ent�-
wicklung�informationstechnischer�Systeme,�um�eine�bedarfs-
gerechte�Zusammenarbeit�zu�ermöglichen.

Abschnitt�III
Schlussbestimmungen

§�6
Änderung,�Kündigung

(1) Änderungen� dieses�Vertrages� bedürfen� einer� einstimmi-
gen�Entscheidung�der�Vertragspartner.

(2) 1Dieser� Vertrag� kann� von� jedem� Vertragspartner� unter
Ein�haltung� einer� zweijährigen�Frist� zum� Jahresende� gekün-
digt� werden.� 2Die� Kündigung� ist� durch� Kundgabe� an� die
Geschäftsstelle�für�den�IT-Planungsrat�gegenüber�den�übrigen
Vertragspartnern�schriftlich�zu�erklären.

(3) 1Die�Kündigung�gilt�auch�für�die�auf�der�Grundlage�dieses
Vertrages�geschlossenen�Vereinbarungen.�2Die�Kündigung�lässt
das�Bestehen�des�Vertrages�und�der�auf�der�Grundlage�dieses
Vertrages�geschlossenen�Vereinbarungen�für�die�übrigen�Ver�-
tragspartner� vorbehaltlich� der� Regelung� des� §� 7� Absatz� 2
unberührt.

§�7
Inkrafttreten,�Außerkrafttreten,

Übergangsregelung

(1) Dieser�Vertrag� tritt� am�1.�April� 2010� in�Kraft.� Sind�bis
zum�31.�März�2010�nicht�mindestens�dreizehn�Ratifika�tions�-
urkunden� bei� dem� der�Ministerpräsidentenkonferenz� vor�-
sitzenden�Land�hinterlegt,�wird�der�Vertrag�gegenstandslos.

(2) 1Der�Vertrag� tritt� außer�Kraft,�wenn� die�Zahl� der�Ver�-
trags�partner�zehn�unterschreitet.�2Für�diesen�Fall�enden�seine
Wirkungen�mit�dem�Ablauf�der�Kündigungsfrist�des�zuletzt
kündigenden�Vertragspartners.

(3) Die�in�diesem�Vertrag�vereinbarten�Abstimmungs�mecha�-
nis�men�lösen�die�bisherigen�Gremien:
1. „Arbeitskreis� der� Staatssekretäre� für� E-Government� in
Bund�und�Ländern“�(St-Runde�Deutschland�Online)

2. „Kooperationsausschuss�von�Bund�und�Ländern�für�auto-
matisierte�Datenverarbeitung“�(KoopA�ADV)

sowie� deren� Untergremien� ab� und� treten� in� deren� Rechts�-
nachfolge�ein.

(4) 1Bestehende�Vereinbarungen�der�Beteiligten�über�die�ge�-
mein�schaftliche�Aufgabenerledigung�im�Bereich�informations�-
technischer� Systeme�werden� von� den� Bestimmungen� dieses
Vertrages� soweit� sie� diesen� nicht� widersprechen� nicht� be�-
rührt.�2Mit�dem�Außerkrafttreten�bereits�bestehender�Verein�-
barungen�werden�die�Bestimmungen�dieses�Vertrages�auf�sie
anwendbar.
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Für�die�Bundesrepublik�Deutschland

,�den�

Für�das�Land�Baden-Württemberg

,�den�

Für�den�Freistaat�Bayern

,�den�

Für�das�Land�Berlin

,�den�

Für�das�Land�Brandenburg

,�den�

Für�die�Freie�Hansestadt�Bremen

,�den�

Für�die�Freie�und�Hansestadt�Hamburg

,�den�

Für�das�Land�Hessen

,�den�

Für�das�Land�Mecklenburg-Vorpommern

,�den�
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Für�das�Land�Niedersachsen

,�den�

Für�das�Land�Nordrhein-Westfalen

,�den�

Für�das�Land�Rheinland-Pfalz

,�den�

Für�das�Saarland

,�den�

Für�den�Freistaat�Sachsen

,�den�

Für�das�Land�Sachsen-Anhalt

,�den�

Für�das�Land�Schleswig-Holstein

,�den�

Für�den�Freistaat�Thüringen

,�den�
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A. Verbindungsnetz

1. Bund� und�Länder� tragen� gemeinsam�die�Verantwor�-
tung�für�ein�künftiges�Verbindungsnetz.
a) Gemeinsam�werden�festgelegt:
– die�Anforderungen�(z.�B.�hinsichtlich�Daten�schutz,
Sicherheit),�die�vom�Verbindungsnetz�zu�erfüllen
sind,

– die� anzubietenden� Anschlussklassen� (inklusive
beispielsweise�Bandbreiten,�Verfügbarkeiten),

– das�Minimum�anzubietender�Dienste,
– die�Anschlussbedingungen,
– die�Kostenhöhe�und�-verteilung,
– das�Verfahren�bei�Eilentscheidungen.

b) In� diesem�Rahmen� betreibt� der� Bund� das� Ver�bin�-
dungs�netz� und� setzt� dabei� die� gemeinsamen� Fest�-
legungen�um.

2. Die�Länder�haben�gemeinsam�mit�dem�Bund�den�DOI-
Netz�e.V.�gegründet.�Von�diesem�wird�gegenwärtig�ein
Verbindungsnetz� vergeben.� Diese� Lösung� soll� zum
nächst�möglichen� Zeitpunkt� in� die� neuen� Strukturen
überführt�werden.

3. Der�Bund�betreibt�gegenwärtig�die�Neugestaltung�sei-
ner�IT-Netze�in�einer�modularen�Architektur�und�auf
der�Grundlage�eines�Transportnetzes�auf�Basis�von�Dark
Fibre.�Dies�geschieht�in�ausschließlicher�Zu�ständig�keit
des�Bundes.�Unter�Nutzung�des�Trans�port�netzes�dieser
ohnehin� im� Aufbau� befindlichen� bundesweiten� IT-
Netzinfrastruktur�kann�das�Verbindungsnetz� als� eige-
nes�VPN� (einschließlich�Zugangsnetz)� realisiert�wer-
den.�Möglich�ist�außerdem�die�optionale�Nutzung�von
Diensten�aus�dem�Portfolio�(Warenkorb)�des�Projektes
„Netze�des�Bundes“.

4. Der� Bund� ist� die� Vergabestelle� für� das� Verbindungs�-
netz.�Als�Vergabestelle� ist� der� Bund� für� die� rechtlich
korrekte�Durchführung�der�Vergabe�inklusive�der�Wahl
des�Vergabeverfahrens� verantwortlich� und�wird� nach
dem�Zuschlag�Vertragspartner�des�Auftrag�nehmers.

5. Die�Vergabeunterlagen�werden�vom�Bund�im�Be�neh�men
mit� einem� vom� IT-Planungsrat� eingesetzten� Arbeits�-
gremium�aus�3�Ländervertretern�fertig�gestellt.

6. Zur�Beteiligung�der�Länder�werden�die�Entwürfe�der
Vergabeunterlagen�(inklusive�Bewertungsmatrix)�recht-
zeitig� vor� der�Veröffentlichung� (z.�B.� in� sogenannten
„Leseräumen“1)�zur�Einsicht�bereit�gestellt.�Dies�dient
zum�einen�der� Information�der�Länder�über�die�Um�-
setzung� der� gemeinsam� festgelegten� Anforderun�gen,
zum�anderen�kann�so�der�dort�vorhandene�Sach�ver�stand
in�die�Erstellung�der�Vergabeunterlagen�einfließen.

7. Sollten�durch�Anforderungen�des�Bundes,�die�über�die
gemeinsam� festgelegten� Anforderungen� hinausgehen,
zusätzliche�Kosten�entstehen,�so�sind�diese�vom�Bund
zu�tragen.�Das�Verfahren�zur�Feststellung�der�Zusatz�-
kosten�regelt�der�IT-Planungsrat2.

8. Um� auch� im� laufenden� Betrieb� eine� Beteiligung� der
Länder�sicher�zu�stellen,�beauftragt�der�IT-Planungsrat
das�dreiköpfige�Arbeitsgremium�damit,� die� Interessen
der� Länder� bei� der� Steuerung� des� Betriebs� einzubrin-
gen.�Dies�betrifft�insbesondere�grundsätzlichere�Fragen
der�Steuerung.�Operative�Fragen� (z.�B.�die�Bestellung
eines� neuen� Anschlusses,� die� Veränderung� einer� An�-
schlussklasse,�die�Zubuchung�eines�optionalen�Dienstes
etc.)�werden�hingegen�über�dafür�geschaffene�Prozesse
abgewickelt.

B. IT-Steuerung

1. Ein�neues�System�der�IT-Koordinierung�von�Bund�und
Ländern�soll�die�bisherigen�Gremien�„Arbeitskreis�der
Staatssekretäre� für� E-Government� in� Bund� und� Län�-
dern“�(St-Runde�Deutschland-Online)�sowie�„Koopera�-
tionsausschuss� von� Bund� und� Ländern� für� automa�-
tisierte�Datenverarbeitung“� (KoopA�ADV)� sowie� alle
Untergremien�ablösen.

2. Die� dauerhafte� neue� Struktur� besteht� aus� einem� „IT-
Planungsrat“,�in�dem�der�Beauftragte�der�Bundes�regie�-
rung� für� Informationstechnik,� die� für� IT� zuständigen
Vertreter�der�Länder,�Vertreter�der�drei�kommunalen
Spit�zenverbände� (ohne� Stimmrecht)� und� der� Bundes�-
beauf�tragte�für�den�Datenschutz�und�die�Informa�tions�-
freiheit� (ohne� Stimmrecht)� vertreten� sind.� Der� IT-
Planungs�rat�berichtet�an�die�Konferenz�der�Regierungs�-
chefs�von�Bund�und�Ländern.

3. Den�Vorsitz�übernehmen�im�jährlichen�Wechsel�Bund
und�Länder.�Die�Länder�regeln�die�Rotation�des�Vor�-
sitzes�untereinander.

4. Die� bisherige� Geschäftsstelle� Deutschland-Online� im
Bundesministerium�des�Innern�wird�Geschäftsstelle�des
IT-Planungsrates.�Die�Finanzierung�der�Geschäftsstelle
übernimmt�zur�Hälfte�der�Bund,�zur�Hälfte�überneh-
men�sie�die�Länder�nach�dem�Königsteiner�Schlüssel.

5. Der�IT-Planungsrat�hat�folgende�Aufgaben:
a) Koordinierung�der�Zusammenarbeit�von�Bund�und
Ländern�in�Fragen�der�Informationstechnik,

b) Beschlussfassung� über� fachunabhängige� oder� fach-
übergreifende� IT-Interoperabilitäts-� und� IT-Sicher�-
heitsstandards,

c) Steuerung� von� E-Government-Projekten,� die� dem
IT-Planungsrat�von�der�Konferenz�der�Regierungs�-

Anhang

„Gemeinsames�Grundverständnis
der�technischen�und�organisatorischen�Ausgestaltung

der�Bund-Länder-Zusammenarbeit
bei�dem�Verbindungsnetz�und�der�IT-Steuerung“

1 „Leseräume“� stellen� angesichts� der� Zahl� der� Beteiligten� sicher,� dass� die� vertraulichen�Dokumente� nicht� vor� der�Veröffentlichung� bekannt�werden� und� so� das
Vergabeverfahren�gefährden.

2 Das�Antragsrecht�zur�Durchführung�dieses�Verfahrens�haben�der�Bund�oder�drei�Länder.

7 Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus



chefs�von�Bund�und�Ländern�zugewiesen�werden,
d) Planung� und�Weiterentwicklung� des�Verbindungs�-
netzes� inklusive� gemeinsamer� Festlegung� gemäß
Ziffer�A.� 1� a)� und�Überwachung� der�Umsetzung
der�ge�mein�samen�Festlegungen,

e) Einsetzen�eines�Arbeitsgremiums�zur�Befassung�mit
Vergabeunterlagen� (Einzelheiten� unter� A.� 6)� und
grundsätzlicher�Steuerung�(A.�9).

6. IT-Interoperabilitäts-�und�IT-Sicherheitsstandards
– werden�vom�IT-Planungsrat�mit�einfacher�Mehr�-
heit� als�Empfehlung� für�die�öffentliche�Verwal�-
tung�beschlossen;

– werden� vom� IT-Planungsrat� mit� noch� auszu�-
gestaltender,�qualifizierter�Mehrheit�beschlossen,
soweit� sie� zum�bund-länderübergreifenden�Da�-
ten�austausch�oder�zur�Vereinheitlichung�des�Da�-
ten�austausches�der�öffentlichen�Verwaltung�mit
Bürgern� und� Wirtschaft� erforderlich� sind;� sie
entfalten�Bindungswirkung,�welche� vom�Bund
und�von�den�Ländern�innerhalb�von�jeweils�vom

IT-Planungsrat� festzusetzenden�Fristen� in� ihren
jeweiligen�Verwaltungsräumen�umgesetzt�wird.

7. Der�IT-Planungsrat�beteiligt�die�jeweilige�Fachminister�-
konferenz,�soweit�deren�Fachplanungen�betroffen�sind.

8. Vor� der�Beschlussfassung� im� IT-Planungsrat� stimmen
die�Vertreter�von�Bund�und�Ländern�die�zu�fassenden
Beschlüsse�innerhalb�ihrer�Regierung�ab�bzw.�führen
–� soweit� erforderlich�–�eine�Befassung�des� jeweiligen
Kabinetts�herbei.

9. Vor�einer�Beschlussfassung�über�verbindliche�Standards
wird� grundsätzlich� der� Bedarf� für� einen� solchen� Be�-
schluss� sowie� die� IT-fachliche� Qualität� und� Wider�-
spruchs�freiheit�des�vorgesehenen�Standards�durch�eine
vom� IT-Planungsrat� bestimmte� unabhängige� Einrich�-
tung� geprüft,� diese� kann� in� ihre� Prüfung�Wirtschaft
und�Wissenschaft�einbeziehen.�Der�IT-Planungsrat�ent-
scheidet� unter� Einbeziehung� der� Ergebnisse� der� Prü�-
fung;�er� ist�dabei�nicht�an�die�Ergebnisse�der�Prü�fung
gebunden.
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Begründung:   

A. Allgemeiner Teil: 

Der Staatsvertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen 

der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen 

von Bund und Ländern setzt die Absätze 1 und 2 des auf Beschluss der Gemeinsa-

men Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung vom […] in 

das Grundgesetz aufgenommenen Artikels 91c GG um. Bund und Länder können 

danach bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfül-

lung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken und in Verein-

barungen die für die Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen Syste-

men notwendigen Standards und Sicherheitsanforderungen festlegen.  

Der Staatsvertrag bedarf nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 GG der Zustimmung des 

Bundestages und der Volksvertretungen der beteiligten Länder. 

 

B. Besonderer Teil:  

Präambel: 

Bund und Länder beziehen sich in der Präambel auf das „Gemeinsame Grundver-

ständnis der technischen und organisatorischen Ausgestaltung der Bund/Länder-

Zusammenarbeit bei dem Verbindungsnetz und der IT-Steuerung“, das die Anlage 

zum Staatsvertrag bildet. Das Gemeinsame Grundverständnis ist von Bund und Län-

dern im Rahmen der Diskussionen in der Gemeinsamen Kommission von Bundestag 

und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erarbeitet 

worden und war die Grundlage des neuen Systems der Bund-Länder-IT-

Koordinierung, das in Artikel 91c GG geregelt wurde. 

Bund und Länder haben durch Artikel 91c GG die Kompetenz zur Schaffung einer 

neuen dauerhaften Gremienstruktur für die IT-Steuerung erhalten und regeln in Aus-

übung dieser Kompetenz die Errichtung und die Kompetenzen eines neuen Gremi-

ums, des IT-Planungsrats. Der IT-Planungsrat vereint die bisherigen Gremien und 

Untergremien der gemeinsamen IT-Steuerung, wie z.B. den „Arbeitskreis der Staats-

sekretäre für E-Government in Bund und Ländern“ (St-Runde Deutschland Online) 
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sowie den „Kooperationsausschuss von Bund und Ländern für automatisierte Daten-

verarbeitung“ (KoopA ADV) und löst diese für ein dauerhaftes planvolles Zusam-

menwirken zum Beispiel in Fragen der IT-Standardisierung ab. Daneben steht dem 

Bund nunmehr eine Gesetzgebungskompetenz über die Errichtung und den Betrieb 

eines Verbindungsnetzes zu. Die im nach Artikel 91c Absatz 4 GG ergangenen Bun-

desgesetz vorgesehene Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen des Ver-

bindungsnetzes soll ebenfalls durch den IT-Planungsrat übernommen werden. Als 

dritten Regelungsgehalt des Staatsvertrages nennt die Präambel die Ausgestaltung 

des Verfahrens zur Festlegung von IT-Standards und IT-Sicherheitsanforderungen. 

 

Abschnitt 1 (Der IT-Planungsrat) 

Abschnitt 1 regelt die Konstituierung und die Aufgaben des IT-Planungsrats, das 

Verfahren zur Beschlussfassung in diesem Gremium und Einzelheiten zur Ge-

schäftsstelle des IT-Planungsrats. 

 

Zu § 1 (Errichtung, Aufgaben, Beschlussfassung) 

Absatz 1 Satz 1 beschreibt die Aufgaben des IT-Planungsrats. 

Der erste Spiegelstrich konkretisiert Artikel 91c Absatz 1 GG, wonach Bund und 

Länder bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfül-

lung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken können.  

Der zweite Spiegelstrich bezieht sich auf die in Artikel 91 c Absatz 2 GG genannte 

Festlegung der für die Kommunikation zwischen den informationstechnischen Sys-

temen des Bundes mit den Ländern notwendigen Standards und Sicherheitsanforde-

rungen. 

Im dritten Spiegelstrich wird dem IT-Planungsrat die Aufgabe der Steuerung von E-

Government-Projekten zugewiesen. E-Government-Projekte werden dabei als Pro-

jekte definiert, die sich mit Fragen des informations- und kommunikationstechnisch 

unterstützten Regierens und Verwaltens beschäftigen. Diese Definition macht deut-

lich, dass E-Government hier in einem weiten Sinne verstanden wird und sich nicht 

lediglich auf technische Projekte beziehen soll. 
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Nach dem vierten Spiegelstrich übernimmt der IT-Planungsrat die in § 4 des Vertra-

ges genannten Aufgaben für das Verbindungsnetz. Danach ist der IT-Planungsrat 

das Gremium, in dem der Bund und die Länder nach § 1 Absatz 1 des „Gesetzes 

über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder“ 

bei der Errichtung des Verbindungsnetzes zusammenwirken und insbesondere die 

notwendigen gemeinsamen Festlegungen für das Verbindungsnetz treffen. 

Satz 2 bestimmt, dass das Gremium, dem der IT-Planungsrat berichtet, die Konfe-

renz des Chefs des Bundeskanzleramtes mit den Chefs der Staats- und Senatskanz-

leien ist. 

Satz 3 regelt den Auffangcharakter des IT-Planungsrats für die vor seiner Errichtung 

bestehenden Gremien der gemeinsamen IT-Steuerung von Bund und Ländern. 

Absatz 2 regelt die Zusammensetzung des IT-Planungsrats. Nach Satz 1 sind der 

Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik und jeweils eine Vertreterin 

oder ein Vertreter jedes Landes stimmberechtigte Mitglieder. Durch die Verpflichtung 

an Bund und Länder in Satz 2, sicherzustellen, dass ihre Vertreterinnen oder Vertre-

ter über die erforderliche Entscheidungskompetenz verfügen, soll gewährleistet wer-

den, dass hochrangige Vertreterinnen oder Vertreter entsandt werden. Satz 3 be-

stimmt drei von den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene zu entsen-

dende Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände und 

auf Antrag den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

zu beratenden Mitgliedern des IT-Planungsrats. 

Absatz 3 regelt den Vorsitz. Danach gibt es jeweils einen oder eine Vorsitzende. Der 

Vorsitz wechselt jährlich zwischen Bund und Ländern. Die Länder regeln untereinan-

der, welches Land für die Länder den Vorsitz ausübt. Die Geschäftsordnung kann 

hierzu Regelungen treffen. Denkbar ist etwa, diese Entscheidung im Umlaufverfah-

ren zu treffen. 

Absatz 4 bestimmt die Tagungsintervalle des IT-Planungsrats. Danach tagt dieser 

mindestens zwei Mal jährlich. Darüber hinaus tagt der IT-Planungsrat, sofern es der 

Bund oder drei Länder beantragen. 

Absatz 5 regelt die Arten der Entscheidung des IT-Planungsrats. Nach Satz 1 kann 

der IT-Planungsrat Beschlüsse fassen und Empfehlungen abgeben. Beide Entschei-

dungsarten setzen nach Satz 2 einen Antrag des Bundes oder dreier Länder voraus. 
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Nach Satz 3 werden die Entscheidungen des IT-Planungsrats im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Absatz 6 verpflichtet den IT-Planungsrat, die jeweilige Fachministerkonferenz zu 

beteiligen, soweit deren Fachplanungen von den Entscheidungen des IT-

Planungsrats betroffen werden.  

Absatz 7 regelt die für das Zustandekommen von Entscheidungen erforderlichen 

Mehrheiten im IT-Planungsrat. 

Satz 1 macht für Beschlüsse von der durch Artikel 91c Absatz 2 Satz 2 GG geschaf-

fenen Möglichkeit Gebrauch, wonach Vereinbarungen über die Grundlagen der Zu-

sammenarbeit im IT-Bereich für einzelne nach Inhalt und Ausmaß bestimmte Aufga-

ben vorsehen können, dass nähere Regelungen bei Zustimmung einer in der Ver-

einbarung zu bestimmenden qualifizierten Mehrheit für Bund und Länder in Kraft tre-

ten.  

Nach der getroffenen Regelung kommen Beschlüsse des IT-Planungsrats zustande, 

wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Der Bund und mindestens elf 

Länder stimmen zu und die zustimmenden Länder stellen zwei Drittel des Länderan-

teiles der Finanzierung nach § 2 Absatz 1 Satz 2. Beschlüsse verhindern können 

demgegenüber der Bund, 6 Länder gemeinsam oder eine Anzahl von Ländern, die 

mehr als ein Drittel des Länderanteiles der Finanzierung nach § 2 Absatz 1 Satz 2 

stellt. Diese Regelung gilt nicht, sofern durch den Staatsvertrag oder durch Gesetz 

eine andere Regelung getroffen wird. 

Satz 2 bestimmt, dass Empfehlungen des IT-Planungsrats zustande kommen, wenn 

die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sich für sie ausspricht. 

Absatz 8 trifft Regelungen für die Geschäftsordnung, die sich der IT-Planungsrat ge-

ben kann. Nach Satz 2 müssen darin jedenfalls Regelungen getroffen werden, die 

sicherstellen, dass, sofern erforderlich, eine Kabinettsbehandlung oder andere not-

wendige Abstimmungen über einen im IT-Planungsrat vorgesehenen Beschluss 

rechtzeitig durchgeführt werden können. Dies könnte durch Versendungsfristen für 

zu behandelnde Vorlagen gewährleistet werden. Als weitere Regelungsgegenstände 

kommen u.a. die genannten Regelungen zur Bestimmung des oder der von den 

Ländern gestellten Vorsitzenden (Absatz 3) und das Budget und die personelle Be-

setzung der Geschäftsstelle in Betracht. 
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Zu § 2 (Geschäftsstelle) 

Absatz 1 Satz 1 regelt die Einrichtung einer Geschäftsstelle des IT-Planungsrats. Sie 

soll vorerst beim Bundesministerium des Inneren angesiedelt sein. Ihre Aufgabe ist 

die organisatorische Unterstützung des IT-Planungsrats und der von ihm eingesetz-

ten Arbeitsgruppen und Beiräte. 

Satz 2 gestaltet Artikel 91 c Absatz 2 Satz 4 GG aus, wonach der Staatsvertrag zwi-

schen Bund und Ländern Regelungen über die durch die Konstituierung des IT-

Planungsrats entstehenden Kosten trifft. Der Anteil der Länder an der Finanzierung 

bestimmt sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Der  Königsteiner Schlüssel wird 

von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-

schungsförderung entsprechend Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Län-

der errechnet und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Maßgeblich ist der im Kalender-

jahr vor der Beschlussfassung veröffentlichte Schlüssel. 

Nach Absatz 2 hat die Geschäftsstelle die Aufgabe, die Veröffentlichung der Ent-

scheidungen des IT-Planungsrats zu koordinieren. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Geschäftsstelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein elekt-

ronisches Informationssystem betreibt. 

Nach Absatz 4 kann der IT-Planungsrat der Geschäftsstelle weitere Aufgaben zu-

weisen.    

Abschnitt 2 (Gemeinsame Standards und Sicherheitsanforderungen, Informati-

onsaustausch) 

Abschnitt 2 enthält Regelungen über die gemeinsame Festlegung von IT-

Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards, über Aufgaben des IT-Planungsrats 

im Zusammenhang mit dem Verbindungsnetz und über den Informationsaustausch 

zwischen Bund und Ländern. 
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Zu § 3 (Festlegung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards) 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass Bund und Länder gemeinsame IT-Interoperabilitäts-

Standards und gemeinsame Sicherheitsstandards festlegen sollen. IT-Inter-

operabiltäts-Standards werden dabei als Standards für die auszutauschenden Da-

tenobjekte, Datenformate und Standards für Verfahren, die zur Datenübertragung 

erforderlich sind, beschrieben, die für den im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung not-

wendigen Austausch von Daten zwischen Bund und Ländern erforderlich sind. 

Der Verweis auf den Vorrang bestehender Marktstandards in Satz 2 verpflichtet den 

IT-Planungsrat, vor der Prüfung, ob Bund und Länder eigene Standards entwickeln 

sollen, auf dem Markt zu prüfen, ob es dort bereits wirtschaftlichere Lösungen gibt. 

Absatz 2 macht für den Bereich der Standardsetzung im IT-Bereich von der durch 

Artikel 91c Absatz 2 Satz 2 GG geschaffenen Möglichkeit Gebrauch, wonach Ver-

einbarungen über die Grundlagen der Zusammenarbeit im IT-Bereich für einzelne 

nach Inhalt und Ausmaß bestimmte Aufgaben vorsehen können, dass nähere Rege-

lungen bei Zustimmung einer in der Vereinbarung zu bestimmenden qualifizierten 

Mehrheit für Bund und Länder in Kraft treten. 

Nach der getroffenen Regelung kommen Beschlüsse über Standards zustande, 

wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Der Bund und mindestens elf 

Länder stimmen zu und die zustimmenden Länder stellen zwei Drittel des Länderan-

teiles der Finanzierung nach § 2 Absatz 1 Satz 2. Beschlüsse verhindern können 

demgegenüber der Bund, 6 Länder gemeinsam oder eine Anzahl von Ländern, die 

mehr als ein Drittel des Länderanteiles der Finanzierung nach § 2 Absatz 1 Satz 2 

stellt. 

Gegenstand dieser Beschlüsse können Standards im Sinne des Absatzes 1 sein, 

soweit sie zum bund-länderübergreifenden Datenaustausch oder zur Vereinheitli-

chung des Datenaustauschs der öffentlichen Verwaltung mit Bürgern und Wirtschaft 

notwendig sind.  

Satz 2 bestimmt, dass die Beschlüsse über Standards Bund und Länder binden. Ad-

ressaten der Beschlüsse sind also der Bund und die Länder. Satz 2 macht aber auch 

deutlich, dass die Länder dem Bund gegenüber dafür einstehen, dass die Beschlüs-

se in ihren Verwaltungsräumen umgesetzt werden. Gleichzeitig wird festgestellt, 

dass die Länder dabei in der Wahl der Umsetzungsform frei sind. 
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Nach Absatz 3 Satz 1 kann der Beschlussfassung über einen bestimmten Standard 

eine Bedarfs- und Qualitätsprüfung durch eine unabhängige Einrichtung vorausge-

hen. Voraussetzung hierfür ist, dass dies vom Bund oder von mindestens drei Län-

dern beantragt wird. Nach Satz 2 darf die unabhängige Einrichtung weitere Personen 

oder Einrichtungen hinzuziehen. Satz 3 stellt klar, dass der IT-Planungsrat die Auf-

fassung der unabhängigen Einrichtung beachten, sie jedoch nicht befolgen muss.      

 

Zu § 4 (Aufgaben im Bereich Verbindungsnetz) 

§ 4 stellt klar, dass der IT-Planungsrat das Koordinierungsgremium im Sinne des § 1 

Absatz 2 des „Gesetzes über die Verbindung der informationstechnischen Netze 

des Bundes und der Länder“ und damit das Gremium ist, in dem der Bund und die 

Länder nach § 1 Absatz 1 des „Gesetzes über die Verbindung der informationstech-

nischen Netze des Bundes und der Länder“ bei der Errichtung des Verbindungsnet-

zes zusammenwirken und insbesondere die notwendigen gemeinsamen Festlegun-

gen für das Verbindungsnetz treffen. 

Abschnitt 3 (Schlussbestimmungen) 

Zu § 5 (Informationsaustausch) 

In § 5 verpflichten sich Bund und Länder, sich möglichst frühzeitig über beabsichtigte 

Vorhaben zur Einrichtung und Entwicklung informationstechnischer Systeme zu in-

formieren. Grund hierfür ist es, dass Synergieeffekte durch gemeinsame Projekte 

des Bundes und der Länder, des Bundes und einiger Länder, aller Länder oder eini-

ger Länder nur dann erzielt werden können, wenn Informationen über relevante Pla-

nungen bei den anderen Akteuren frühzeitig vorliegen.  

 

Zu § 6 (Änderung, Kündigung) 

Absatz 1 bestimmt, dass Änderungen des Staatsvertrages nur von allen Akteuren 

gemeinsam beschlossen werden können.  

Die Absätze 2 und 3 gestalten den zweiten Halbsatz des Satzes 3 des Artikels 91c 

Absatz 2 GG aus, wonach das Recht zur Kündigung einer Vereinbarung über die 

Grundlagen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern im IT-Bereich nicht ausge-

schlossen werden kann. 
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Nach Absatz 2 beträgt die Kündigungsfrist zwei Jahre zum Jahresende. Die Kündi-

gung erfolgt durch eine an die anderen Vertragsparteien gerichtete schriftliche Erklä-

rung, die über die Geschäftsstelle des IT-Planungsrats abzugeben ist.  

Absatz 3 erstreckt die Kündigungserklärung auf die auf der Grundlage dieses Ver-

trages geschlossenen Vereinbarungen. Damit entfällt für den kündigenden Bund o-

der das kündigende Land die Bindung an Vereinbarungen, die aufgrund dieses 

Staatsvertrages geschlossen worden sind. Sofern der kündigende Bund oder das 

kündigende Land sich weiterhin an aufgrund dieses Vertrages geschlossene Verein-

barungen binden will, muss dies im Einzelfall erklärt werden. Die Situation der nicht-

kündigenden Vertragspartner ändert sich durch die Kündigung nicht; es sei denn, 

durch die Kündigung verbleiben nur  noch neun Vertragspartner. Dann tritt der Ver-

trag nach § 7 Absatz 2 außer Kraft.  

 

Zu § 7 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung) 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages. 

Absatz 2 legt fest, dass der Staatsvertrag außer Kraft tritt, wenn durch Kündigungen 

nur noch 9 Vertragspartner verblieben sind. 

Absatz 3 bestimmt, dass der IT-Planungsrat Rechtsnachfolger des „Arbeitskreises 

der Staatssekretäre für E-Government in Bund und Ländern“ (St-Runde Deutschland 

Online) und des „Kooperationsausschuss von Bund und Ländern für automatisierte 

Datenverarbeitung“ (KoopA ADV) sowie von deren Untergremien ist und dass diese 

Gremien mit Inkrafttreten des Staatsvertrages aufgelöst sind.  

Absatz 4 bestimmt, dass das Inkrafttreten des Staatsvertrages bestehende Verein-

barungen der Beteiligten über die gemeinschaftliche Aufgabenerledigung im Bereich 

informationstechnischer Systeme nicht berührt, soweit sie diesen nicht widerspre-

chen. Zu den bereits bestehenden Vereinbarungen zählt insbesondere der Aktions-

plan Deutschland-Online.  
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